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Christine Ehrhardt

Christine Ehrhardt M. A.  
ist Leiterin der Stabstelle  
für Bürokratieentlastung.

1 Nationaler Normenkon-
trollrat 2023: Jahresbe-
richt 2023. Weniger, ein-
facher, digitaler. https://
www.normenkontroll 
rat.bund.de/Webs/NKR/
SharedDocs/Downloads/ 
DE/Jahresberichte/2023-
jahresbericht.pdf?__blob 
=publicationFile&v=5  
(Abruf: 14.05.2024).

2 Mitte 2021 wurde die 
Pflicht zur Ermittlung 
des Erfüllungsaufwands 
zu Regelungsvorhaben 
der Landesregierung 
und der Landesminis-
terien ausgesetzt.

3 Vgl. hier und im Folgen-
den: Normenkontrollrat 
Baden-Württemberg 
2022: Jahresbericht 
2021 mit Bilanz seit 
2018. https://www.nor 
menkontrollrat-bw.de/
fileadmin/_normenkon 
trollrat/PDFs/Jahresbe 
richte/Jahres-Bilanzbe 
richt_Normenkontroll 
rat_BW_2021.pdf  
(Abruf: 14.05.2024).

4 Siehe https://stm.baden-
wuerttemberg.de/de/
themen/verwaltungs 
modernisierung-und-
buerokratieabbau 
(Abruf 14.05.2024).

2023 zog der Nationale Normenkontrollrat 
(Nationaler NKR) als unabhängiges Kon- 
troll- und Beratungsgremium Bilanz zur aus 
Bundesrecht stammenden Belastung von  
Unternehmen, Bevölkerung und Behörden. 
Laut Jahresbericht 2023 stieg diese in  
Deutschland von Juli 2022 bis Juli 2023  
weiter an. Die jährliche Belastung erhöhte 
sich gegenüber den Vorjahren um 9,3 Milliar-
den (Mrd.) Euro. Dazu kommen durch Bun-
desrecht verursachte Umstellungsaufwände 
von 23,7 Mrd. Euro. Dem Na tionalen NKR  
zufolge waren der Zeitaufwand und die  
Kosten, die durch neue Regelungen auf  
Bundesebene Jahr für Jahr ent stehen, seit  
Beginn der Aufzeichnungen noch nie so  
hoch.1 Wie sieht die Lage zur Bürokratie-
entlastung in Baden-Württemberg aus? Und 
welche neuen Wege werden im Land beschrit-
ten, um un nötige Bürokratie zu vermeiden?  
Erfahren Sie mehr über neue Instrumente  
und Angebote in der Landesverwaltung und 
über erste Erfahrungen.

Für Baden-Württemberg zeigen die Jahres-
berichte des Normenkontrollrats Baden-Würt-
temberg (NKR BW) zur Bürokratiebelastung  
durch neues Landesrecht von 2018 bis 20212 
folgenden Trend: Wirtschaft, Bürgerschaft und 
Verwaltung wurden um insgesamt rund 
342,8 Mio. Euro entlastet.3 Ohne Berücksichti-
gung der Amortisation der Investitionskosten 
durch die Photovoltaik-Pflicht ergibt sich laut 
NKR BW eine Entlastung von rund 96,2 Millio-
nen (Mill.) Euro. Über die Jahre profitierte vor 
allem die Wirtschaft von Entlastungen. Aber 
auch für Bürgerschaft und Landesverwaltung 
konnten Entlastungen erreicht werden (Schau-
bild).

Um diesen Landestrend zu stabilisieren und 
die Entlastungsdynamik auf Grundlage der  
bisherigen Erfahrungen weiter auszubauen, 
hat die Landesregierung 2021 ein Entlastungs-
ziel in die Koalitionsvereinbarung aufgenom-
men. 200 bis 500 Mill. Euro an Bürokratiebe-
lastung sollen bis 2026 abgebaut werden.  
Unter anderem durch bessere Rechtsetzung  
und durch die Modernisierung be stehenden 

Rechts.4 Dazu gibt es seit Ende 2023 neue  
Instrumente und Angebote für die Landes-
ministerien.

Digitaltaugliches Landesrecht:  
der Digitaltauglichkeits-Check BW

In der Rechtsetzung werden die Weichen für 
das Digitalisieren von Verwaltungsleistungen 
gestellt. Digitale Verwaltungsleistungen sind 
einer der wichtigsten Hebel für Bürokratie-
entlastung. Deshalb ist in Baden-Württemberg 
seit 1. Oktober 2023 für alle Regelungsvor- 
haben der Landesregierung und der Minis- 
terien, die für digitale Verwaltungsverfahren 
von Bedeutung sind, ein Digitaltauglichkeits-
Check verpflichtend.

Wie kann Bürokratieentlastung gelingen?
Neue Instrumente und Angebote in der Landesverwaltung

Die Stabsstelle für  
Bürokratieentlastung (SfBe) …

… unterstützt die Landesministerien  
Baden-Württembergs seit 2018 dabei, in  
ihrem Geschäftsbereich für Bürokratie-
entlastung zu sorgen. Seit Ende 2023  
mit neuen Leistungen: Zum Beispiel die 
begleitende Beratung zur neuen Pflicht-
aufgabe Digitaltauglichkeits-Check bei  
Regelungsvorhaben der Landesregie- 
rung und der Ministerien. Oder der Ser-
vice Bürokratielastenschätzung, um un-
nötige Belastungen in Regelungsvor- 
haben zu identifizieren und zu vermei- 
den. Außerdem neu im Werkzeugkasten: 
das Instrument Praxis-Check. Es bietet  
sich an, wenn eigene Regelungen und  
Verwaltungsverfahren auf Vollzugstaug-
lichkeit geprüft und anhand von direk- 
tem Feedback der Normadressatinnen  
und Normadressaten belastungsarm ge-
staltet werden sollen. Auf Wunsch kön- 
nen auch Problemkomplexe oder Le-
benslagen ins Visier genommen wer den 
und Visualisierungstechniken zur Pro-
zessoptimierung zum Einsatz kommen.

Die Unterstützung durch die Stabsstelle 
ist für die Landesministerien kostenfrei.
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Nutzendenfreundliche elektronische Zugänge 
zu leistungsfähigen Verwaltungsverfahren mit 
medienbruchfreien elektronischen Geschäfts-
prozessen sind das Ziel. Voraussetzung da- 
für sind Rechtsgrundlagen, die das möglich 
machen und nicht behindern. Der neue Digi-
taltauglichkeits-Check ist ein Werkzeug für  
Legistinnen und Legisten. Er unterstützt sie  
dabei, Digitaltauglichkeit in der Rechtsetzung 
von Anfang an mitzudenken und zu realisie- 
ren. Arbeitsgrundlage ist der Leitfaden Digital-
tauglichkeits-Check. Er liegt dem Kerndoku- 
ment der baden-württembergischen Recht-
setzung, der Verwaltungsvorschrift der Lan-
desregierung und der Ministerien zur Erarbei-
tung von Regelungen (VwV Regelungen), als 
Anlage bei.

Der Digitaltauglichkeits-Check BW steht unter 
der Federführung des Innenministeriums (IM). 
Er wird iterativ und praxisorientiert weiter-

entwickelt. Die Landesministerien und weitere  
Partner werden kontinuierlich einbezogen.  
Das jeweils verantwortliche Ressort führt den 
Digitaltauglichkeits-Check zu seinem Rege-
lungsvorhaben selbst durch. Die Stabsstelle  
für Bürokratieentlastung (SfBe) beim Statis-
tischen Landesamt und die Prüfstelle Digital-
tauglichkeits-Check im Innenministerium ste- 
hen den Ministerien beratend zur Seite. Die  
Ergebnisse der Digitaltauglichkeits-Checks  
werden von der Prüfstelle Digitaltauglichkeits-
Check im Innenministerium geprüft.

Das erste Feedback zum neuen Instrument aus 
den Ressorts fällt positiv aus: Die Regelungs-
vorhaben lassen sich mithilfe des Leitfadens 
systematisch auf Digitaltauglichkeit unter- 
suchen. Schwachstellen werden identifiziert, 
priorisiert und wenn möglich direkt entschärft. 
Die Ressorts können ihren Aufwand für den 
Digitaltauglichkeits-Check dadurch begrenzen, 

Jährlicher Erfüllungsaufwand für die Normadressaten im Jahresvergleich 2018 bis 2021 S

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 265 24

in Mill. EUR

Quelle: Normenkontrollrat BW: Jahresbericht 2021.
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5 Vgl. hier und im Fol-
genden: Pressemeldung 
Staatsministerium BW 
vom 27.03.2024, https://
stm.baden-wuerttem 
berg.de/de/service/ 
presse/meldung/pid/
erste-erfahrungen-mit-
praxis-check-zur-wind 
kraft (Abruf 14.05.2024).

dass sie sich durch die Stabsstelle für Büro-
kratieentlastung unterstützen lassen. Es emp-
fiehlt sich, die Vorprüfung zum Digitaltauglich-
keits-Check frühzeitig zu durchlaufen.

Belastungsarmes Landesrecht:  
die Bürokratielastenschätzung

Zum 1. Oktober 2023 wurde die Pflicht die  
Folgekosten von Landesregelungen (Erfül-
lungsaufwand) zu berechnen durch das neue 
Instrument Bürokratielastenschätzung ersetzt. 
Bürokratielasten sind der wesentliche mess-  
und beschreibbare Aufwand, der durch das  
Befolgen einer Vorschrift bei Wirtschaft,  
Bürgerschaft und Verwaltung entsteht.

In welchen Konstellationen können/sollen die 
Landesministerien das Instrument Bürokratie-
lastenschätzung einsetzen?

 � Bei Gesetzesvorhaben, die erhebliche  
Auswirkungen für Unternehmen, Verwal- 
tung und Bürgerinnen und Bürger oder  
aufwendige Verwaltungsverfahren erwar- 
ten lassen, sollen die Bürokratielasten  
durch die Stabsstelle für Bürokratieent- 
lastung beim Statis tischen Landesamt BW 
geschätzt werden (Nummer 4.3.4 VwV  
Regelungen).

 � Bei Verordnungen und Verwaltungsvor-
schriften mit erheblichen Auswirkungen  
können die Bürokratielasten durch die  
Stabsstelle für Bürokratieentlastung beim 
Statistischen Landesamt BW geschätzt wer-
den (Nummer 4.3.4 VwV Regelungen).

Was ist unter „erheblichen Auswirkungen“  
zu verstehen? Anhaltspunkte im Sinn der  
Nummer 4.3.4 VwV Regelungen können sein:

 � Komplexe Verwaltungsverfahren, die die  
Mitwirkung einer Vielzahl von Landes-  
und Kommunalbehörden und ggf. Sach-
verständigen und sonstigen Institutionen  
auslösen.

 � Handlungspflichten für eine große Anzahl 
von Unternehmen und Bürgerinnen und  
Bürgern.

 � Zahlreiche Handlungspflichten, die in  
Summe einen hohen Vollzugsaufwand  
auslösen.

Die Bürokratielasten werden durch die Stabs-
stelle für Bürokratieentlastung in Zusammen-
arbeit mit den Ministerien geschätzt. Berech-
nungsmethode ist der Erfüllungsaufwand auf 

Grundlage des Standardkosten-Modells oder 
eine andere angemessene Methodik. Den  
Auftrag an die Stabsstelle erteilt das jeweils  
federführende Ministerium.

Das Instrument Bürokratielastenschätzung 
kommt im Idealfall frühzeitig im Rechtset-
zungsprozess zum Einsatz. Durch den neuen 
Service der Stabsstelle werden die Ministe- 
rien entlastet. Die Legistinnen und Legisten  
müssen die Bürokratielasten nicht mehr selbst 
ermitteln, sondern können sich darauf konzen-
trieren, sie zu reduzieren. Die Bürokratielasten-
schätzung der Stabsstelle liefert dazu wichtige 
Anhaltspunkte. Bei Regelungsvorhaben mit  
erheblichen Auswirkungen empfiehlt es sich, 
die Stabsstelle frühzeitig zu kontaktieren.

Vollzugstaugliches Landesrecht:  
der Praxis-Check

Mit dem neuen Instrument Praxis-Check wird 
geprüft, ob Regelungen und deren Umset- 
zung vollzugstauglicher und belastungsärmer 
gestaltet werden können. Im direkten Aus- 
tausch mit der Praxis werden bürokratische 
Hemmnisse identifiziert und Lösungsansätze 
entwickelt. Zum Beispiel über Interviews,  
Anhörungsrunden oder Simulationen mit  
Normadressatengruppen und Normanwen-
denden. Praxis-Checks können im Bestands-
recht (ex post) und beim Entwickeln neuer  
Regelungen (ex ante) zu einfacheren Lösun- 
gen und zu einem belastungsarmen leis-
tungsfähigen Vollzug beitragen. Bürokratische  
Hemmnisse lassen sich auch ebenen- und  
themenübergreifend identifizieren. Dazu kön-
nen Prozesse oder Lebenslagen analysiert  
werden.

Ein Praxis-Check kommt vor allem für Rege-
lungsvorhaben in Frage, die erhebliche Aus-
wirkungen für Unternehmen, Bürgerschaft  
und Verwaltung oder aufwendige Verwal-
tungsverfahren erwarten lassen.

Der Normenkontrollrat BW kann den Landes-
ressorts in geeigneten Fällen einen Praxis- 
Check empfehlen und bei der Durchführung 
eingebunden werden. Im Konfliktfall entschei-
det der Koordinator der Landesregierung für 
Verwaltungsmodernisierung, Bürokratieabbau 
und bessere Rechtsetzung.

Das Staatsministerium Baden-Württemberg  
hat als erstes Landesressort Erfahrungen mit 
einem ebenenübergreifenden Praxis-Check  
zur Genehmigung von Windrädern gemacht.5 
Auf Initiative des Bundesministeriums für  
Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) wurde im 
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Oktober 2023 das Genehmigungsverfahren  
von Windenergieanlagen analysiert. An dem 
Praxis-Check im Workshop-Format nahmen  
Projektierende und Mitarbeitende aus Land-
ratsämtern und Regierungspräsidien teil. Der 
Workshop fand im Regierungspräsidium  
Stuttgart statt. Die Teilnehmenden entwickel-
ten 34 Vorschläge, wie das Verfahren verein-
facht und beschleunigt werden kann. Zum Bei-
spiel durch Änderungen in Bundesgesetzen  
oder in Verfahrensabläufen.

Neue Wissensbasis für die Rechtsetzung

Für das Landespersonal mit Rechtsetzungs-
aufgaben gibt es viele Arbeitshilfen, Qualifizie-
rungen und Services. Der neue Themenbe- 
reich „Rechtsetzung VwV Regelungen“ im  
verwaltungsinternen BW-Portal ist als zen- 
traler Zugangspunkt angelegt. Er bündelt  
die wichtigsten Materialien, Beratungs- und  
Weiterbildungsangebote und stellt sie aktuell 
und übersichtlich zur Verfügung. Zum Einar-
beiten in die praktische Rechtsetzung oder um 
sich zwischendurch schnell auf den neuesten 
Stand zu bringen. Der neue Themenbereich  
ist ein Angebot des Innenministeriums, das  
von der Stabsstelle für Bürokratieentlastung  
konzipiert und in Zusammenarbeit mit dem In-
nenministerium, dem Staatsministerium und 
dem Umweltministerium aufgebaut wurde.

Die neue Wissensbasis bietet Rechtsgrund- 
lagen, Arbeitsmaterialien, Fortbildungen und 
Kontakte zu folgenden Aspekten der Recht-
setzung:

 � VwV Regelungen
 � Bessere Rechtsetzung
 � Praxis-Check
 � Bürokratielastenschätzung
 � Digitaltauglichkeits-Check
 � Nachhaltigkeits-Check
 � FAQ

Fazit und Perspektiven

Das erste Feedback aus der Landesverwal- 
tung zu den neuen Instrumenten und Ange-
boten des Landes zur Bürokratieentlastung  
durch bessere Rechtsetzung ist positiv. Jetzt 
kommt es darauf an, dass das neue Instru-
mentarium in der Rechtsetzung breit und  
frühzeitig zum Einsatz kommt und im Aus- 
tausch mit den Anwendenden weiter ver- 
bessert wird. 

Kontakt:  
Christine Ehrhardt  
Leitung Stabsstelle für Bürokratieentlastung 
beim Statistischen Landesamt BW  
buerokratieentlastung@stala.bwl.de

Energiebericht 2024 

Der Energiebericht 2024 gibt wie seine Vorgänger einen umfang-
reichen Überblick zur Entwicklung der Energieversorgung in Baden- 
Württemberg. Es werden zahlreiche Themen der Energiewirtschaft 
sowie deren Entwicklungen in den vergangenen 5 Jahrzehnten bis 
einschließlich 2022 beleuchtet. Neben Daten zur Verwendung von 
Energieträgern in den unterschiedlichen Erzeugungs-, Umwand-
lungs- und Verbrauchsbereichen, sind Angaben zu Effizienzindi- 
katoren, energiebedingten Emissionen oder zu Umsatz, Beschäftig- 
ten und Investitionen im Bereich der Energieversorgung enthalten. 

Wichtigste Datenbasis für den Energiebericht ist die Energiebilanz 
für Baden-Württemberg, die seit rund 50 Jahren jährlich vom Sta-
tistischen Landesamt erstellt wird. Die Energiebilanzen ermöglichen 
detaillierte Aussagen über das Aufkommen, die Umwandlung und 
den Verbrauch von Energieträgern in den einzelnen Sektoren bezo-
gen auf einen bestimmten Zeitraum. In die Energiebilanzen fließen 
im Wesentlichen amtliche und ergänzend auch nicht-amtliche  
Datenquellen ein. Sie sind grundlegend für die Energie- und Klima-
schutzprogramme sowie die Monitoringberichte zu Energie, Klima 
und Nachhaltigkeit der Landesregierungen und dienen als Basis  
für Prognosen zur Entwicklung des Energiebedarfs.

Artikel-Nr.: 8061 24001         Erhältlich unter www.statistik-bw.de
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